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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Der Kanton Graubünden erneuerte am 15. Mai 2022 sein kantonales Parlament.
Besondere Aufmerksamkeit lag bei diesen Wahlen auf dem neuen Wahlsystem.
Nachdem das Bundesgericht in einem Urteil im Juli 2019 festgestellt hatte, dass das
damals geltende Majorzverfahren für die Wahl in den Grossen Rat teilweise
verfassungswidrig war, hatte der Grosse Rat daraufhin die Einführung des
Doppelproporzsystems – auch bekannt als «Doppelter Pukelsheim» – beschlossen.
Dieses sieht vor, dass Wählerstimmen und Mandate in zwei Schritten verteilt werden;
zuerst über den ganzen Kanton hinweg an die einzelnen Parteien und Gruppierungen
und danach mittels Zuteilung der Sitze in den einzelnen Wahlkreisen. Mit diesem
System wird gleichzeitig eine regional proportionale Vertretung im Parlament und die
proportionale Verteilung der Sitze auf die Parteien garantiert. Der Nachteil ist, dass
innerhalb eines Wahlkreises die Mandatsverteilung nicht mehr genau den
Parteipräferenzen entspricht. Diese potentiellen Unterschiede werden aber
gesamtkantonal gesehen ausgeglichen. Zusätzlich wartet das neue Bündner Wahlsystem
mit zwei Besonderheiten gegenüber ähnlichen Wahlsystemen auf: Erstens müssen
Parteien und Listen gesamtkantonal mindestens drei Prozent der Stimmen holen, um
ins Parlament einziehen zu können. Zweitens wird garantiert, dass die wählerstärkste
Partei in einem Kreis definitiv dort auch einen Sitz erhält. Das neue Wahlsystem war im
Juni 2021 von der Bündner Bevölkerung mit 78.9 Prozent Ja-Stimmenanteil klar
angenommen worden und erlebte bei den Grossratswahlen 2022 also seine
Feuertaufe. 

Insgesamt 491 Kandidierende bewarben sich auf einen der 120 Sitze im Grossen Rat.
Damit kam es in jedem der 39 Wahlkreise zu einer Kampfwahl – wobei nur die SVP und
die Mitte in allen Wahlkreisen antraten. Die SP und die Grünen traten mit einer
gemeinsamen Liste in 37 Wahlkreisen an. Die FDP konnte man in 35 Kreisen wählen und
die GLP trat in 17 Kreisen zur Wahl an. 154 Frauen kandidierten für ein Mandat, was
einem Frauenanteil von 31.4 Prozent entspricht. 
Da das neue Wahlsystem in der Regel eher den kleineren Parteien einen Vorteil
verschafft, war die bisher stärkste Fraktion im Parlament, die Mitte, unter Druck. Die
Partei hielt seit der Fusion der CVP und der BDP 47 Sitze im 120-köpfigen Parlament.
Die deutlich stärkste Kraft im Grossen Rat war denn auch die einzige Partei, die sich
nicht für das neue Wahlsystem ausgesprochen hatte. Stattdessen hatte die Mitte bei
der Volksabstimmung Stimmfreigabe beschlossen. Eine von RTR in Auftrag gegebene
und von Sotomo durchgeführte Umfrage, die rund einen Monat vor den Wahlen
veröffentlicht wurde, zeigte, dass neben der Mitte auch die zweitstärkste Kraft im
Parlament, die FDP, zahlreiche Sitze verlieren könnte. Die anderen Parteien waren
demnach auf dem Weg zu Sitzgewinnen. Insbesondere die Grünen erhofften sich, dank
dem neuen Wahlsystem sowie dank ihrer gemeinsamen Liste mit der SP endlich den
Sprung ins Parlament zu schaffen. Die SVP, die beim Wahlkampfauftakt Besuch von
Bundesrat Ueli Maurer erhielt, könne laut der Umfrage ihre Sitze mehr als verdoppeln
und vielleicht sogar zur Mitte aufschliessen. Schliesslich sah die Umfrage auch die GLP
als Gewinnerin des Wahlsystems. Allerdings würde sie trotz des Systemwechsels ihr
Potenzial nicht ganz ausschöpfen können, da sie in vielen Wahlkreisen nicht zur Wahl
stand. 

Am 15. Mai endete ein von Zeitungen als «sehr brav» bezeichneter Wahlkampf. Der laue
Wahlkampf stand im starken Kontrast zur Heftigkeit der Verschiebungen der
Stärkeverhältnisse am Wahlsonntag: Die Mitte verlor 19 Sitze gegenüber den Wahlen von
vor vier Jahren und kam neu noch auf deren 34. Immerhin blieb die Partei trotz der
grossen Verluste stärkste Kraft im Parlament, mit 28.0 Prozent der Stimmen. Die FDP
(22.0% Stimmenanteil) verlor 9 Mandate und besetzt damit noch 27 Sitze im Grossen
Rat. Knapp dahinter, mit je 25 Sitzen, platzierten sich die SVP (+16 Sitze; 21.1%) und die
SP (+7 Sitze; 19.4%). Die GLP (6.1%) steigerte sich um 4 Sitze auf neu 7 Mandate. Die
Grünen (3.4%) holten 2 Sitze und zogen damit erstmals ins Bündner Kantonalparlament
ein. 
Die Stimmbeteiligung betrug 38.4 Prozent. Exakt ein Drittel der Personen im
neugewählten Parlament waren Frauen. Damit stieg der Frauenanteil gegenüber den
letzten Wahlen um ganze 11.7 Prozentpunkte. Fast die Hälfte der Grossräte und
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Grossrätinnen, 55 von 120, zogen neu in den Rat ein. 27 Bisherige hatten ihren Sitz nicht
verteidigen können. Zwölf Bisherige schieden aus, obwohl sie in ihren Wahlkreisen
mehr Stimmen erhalten hatten als gewählte Personen – ein Nebeneffekt des neuen
Wahlsystems. Verschiedene Zeitungen übertrafen sich mit Formulierungen, wonach das
neue Wahlsystem «Erdrutsche» oder einen «Schock» ausgelöst und das Parlament
«umgepflügt» habe. 1

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Auch die sicherheitspolitische Kommission der Ständekammer befürwortete, dass das
GWK nötigenfalls mit Angehörigen der militärischen Sicherheit verstärkt werden soll.
Jedoch wurde gegenüber dem zuvor im Nationalrat angenommenen Motionstext eine
Änderung vorgeschlagen. Denn die Unterstützung mit 20 AdA soll nicht lediglich an der
Südgrenze möglich sein, sondern alle Grenzwachtregionen sollen von einer personellen
Verstärkung profitieren können. Dies wurde ohne Gegenstimme von der SiK-SR so
beantragt. Nach Abklärungen mit der Oberzolldirektion, dem Grenzwachtkorps selbst
und der Militärpolizei sowie unter Berücksichtigung zweier hängiger Standesinitiativen,
die ebenfalls eine Aufstockung des GWK fordern (St. Iv. VS 18.307 und St. Iv. GR 17.318),
kam die Kommission zum Schluss, dass gegenwärtig eine Unterstützung durch die
Armee nicht notwendig sei. Gleichwohl wurde die abgeänderte Fassung der Motion zur
Annahme empfohlen, denn so habe man im Bedarfsfall eine gesetzliche Grundlage. Eine
Kommissionsminderheit Hêche (sp, JU) lehnte die Motion gesamthaft ab. Sie war der
Ansicht, der Vorstoss sei unnötig, da in der Notfallplanung Asyl ein solcher subsidiärer
Einsatz bereits vorgesehen sei.
Nach der Ständeratsdebatte obsiegte die Kommissionsminderheit. Sekundiert wurde
die Kommissionsminderheit von Bundesrat Maurer – das GWK ist im EFD angesiedelt:
Die Regierung erachte die Forderungen bereits als erfüllt. Eine Notfallplanung liege «fix
und fertig in der Schublade» und die im Bedarfsfall nötige Unterstützung könne innert
dreier Tage mobilisiert werden. Es stimmten 29 Standesvertreterinnen und -vertreter
für den Minderheitsantrag und somit für Ablehnung, 14 unterstützten den geänderten
Kommissionsvorschlag. 2
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1) Medienmitteilung Kanton Graubünden vom 22.9.22; SGR, 14.6.21, 15.1., 23.2., 4.3., 9.3., 15.3.22; SGR, 19.3.22; SGR, 5.4.,
13.4., 14.4.22; SGR, 16.4.22; SGR, 30.4., 7.5.22; AZ, SGR, TA, 16.5.22; SGR, 17.5., 18.5.22
2) AB SR, 2018, S. 742 f.; Bericht SiK-SR vom 13.8.18
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